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Sustainable Finance – Die Schweiz macht ernst 

Der Bundesrat hat unlängst die Verordnung zur Konkretisierung der neuen Klimaberichter-

stattungspflichten der Finanzbranche in die Vernehmlassung geschickt. Damit intensiviert 

die Schweiz ihre bereits verschiedentlich ausgerufenen Ambitionen im Bereich der 

Sustainable Finance weiter. 

Der Bundesrat hatte schon vor rund 2 Jahren – namentlich getrieben durch internationale Entwick-

lungen wie das Pariser Klimaabkommen, die UNO Agenda 2030 sowie EU-Regulierungen – im 

Rahmen seines Berichtes «Nachhaltigkeit im Finanzsektor Schweiz» erklärt, Sustainable Finance 

zu einer Priorität seiner Finanzmarktpolitik machen zu wollen. Unter «Sustainable Finance» wird 

generell der Einbezug von ESG-Faktoren bei Investmententscheidungen durch Finanzmarktak-

teure verstanden. Neben anderen laufenden Initiativen (namentlich zur Vermeidung von «Green-

washing», d.h. der blossen Vortäuschung von Umweltfreundlichkeit im Finanzsektor), fokussiert 

der Bundesrat dabei angesichts der fundamentalen Bedrohung menschlicher Lebensgrundlagen 

durch den Klimawandel insbesondere auf Klimabelange: Bedeutende Schweizer Finanzinstitute 

sollen in Zukunft öffentlich Rechenschaft ablegen über ihre Klimabilanz. 

Ende März 2022 schickte der Bundesrat den Verordnungsentwurf zur Konkretisierung der zukünf-

tigen Klimaberichterstattungspflichten in die Vernehmlassung. «Konkretisierung» deshalb, weil 

dieser an die bereits im Zuge der Konzernverantwortungsinitiative bzw. dessen Gegenvorschlag 

ins geltende Recht (Art. 964a ff. des Obligationenrechts) überführten allgemeinen ESG-Transpa-

renzpflichten von grossen Schweizer Finanzinstituten (sowie weiteren Grossunternehmen) an-

knüpft, welche unter anderem eine Berichterstattung über «Umweltbelange, insbesondere die 

CO2-Ziele» verlangt. Zwar ist es gesetzgebungstechnisch gesehen unüblich, einen privatrechtli-

chen Erlass in einer Verordnung weiter zu vertiefen. Allerdings ergibt dieser pragmatische Brü-

ckenschlag zwischen der holistischen und der finanzmarktspezifischen Nachhaltigkeitsbewegung 

durchaus Sinn, um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten.  

Kern der Konkretisierungsvorlage sind – im Einklang mit der drängendsten klimapolitischen Her-

ausforderung – die Treibhausgasemissionen. Basierend auf den Empfehlungen der Task Force on 
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Climate-related Financial Disclosures (TCFD), einer international breit abgestützten Initiative des 

Financial Stability Board (FSB), sollen Schweizer Finanzinstitute inskünftig über (i) Governance, 

(ii) Strategie, (iii) Risikomanagement sowie (iv) Kennzahlen und Ziele im Zusammenhang mit ihren 

Treibhausgasemissionen berichten. Im Zentrum stehen dabei die «Kennzahlen und Ziele», da 

diese erst Vergleichbarkeit und damit einen Nachhaltigkeitswettbewerb zwischen den verschiede-

nen Marktteilnehmern herstellen. Besagte «Kennzahlen und Ziele» umfassen (i) quantitative Treib-

hausgasziele (insbesondere CO2-Ziele), (ii) die Angabe sämtlicher Treibhausgasemissionen so-

wie (iii) die Offenlegung von Annahmen, Methoden und Standards, welche den Berechnungen zu 

Grunde liegen. 

Die Konkretisierungsverordnung ist zwar noch Gegenstand der Vernehmlassung und damit mög-

lichen Änderungen unterworfen. Aus zweierlei Gründen ist jedoch nicht mit grösseren Anpassun-

gen, geschweige denn mit Ablehnung zu rechnen: Zunächst einmal lehnt sich der Inhalt – wie 

soeben dargestellt – eng an Vorgaben eines anerkannten internationalen Gremiums an. Davon 

abzuweichen würde die Berichterstattung insbesondere für multinationale Konzerne, welche dann 

gleichzeitig unterschiedlichen Regelwerken unterworfen wären, massiv erschweren. Dazu kommt, 

dass die Klimaberichterstattung – wie ebenfalls ausgeführt – in den Grundzügen bereits im Gesetz 

verankert ist, es also von vornherein nur um eine Ausführung von Bestehendem und nicht um eine 

Neuregelung geht. 

Da die spezifische Klimaberichterstattung Teil der allgemeinen Nachhaltigkeitsberichterstattung 

werden soll, ist erstere formell gesehen integraler Bestandteil zweiterer. Erstmals Bericht zu er-

statten haben grosse Schweizer Finanzinstitute im Frühjahr 2024 in Bezug auf das Geschäftsjahr 

2023. Dennoch heisst dies nicht, dass bis dahin nichts zu unternehmen wäre: Gehaltvoll und markt-

genügsam Rechenschaft ablegen kann nur, wer rechtzeitig die Voraussetzungen dafür schafft. 

Insofern sind die betroffenen Unternehmen gut beraten, sich bereits heute eingehend mit den re-

levanten Klimaberichterstattungsparametern auseinanderzusetzen. 
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